
Die jährliche Prüfung Ihrer 
Seilwinde durch eine 
sachkundige Person ist 
laut VSG 3.1 §19 verpflichtend!
 
Warum prüfen?
Um Schäden frühzeitig zu erkennen, 
die Sicherheit zu gewährleisten und
Ausfallzeiten zu vermeiden.

Wie oft?
Vor der ersten Inbetriebnahme, nach
wesentlichen Änderungen und
mindestens einmal jährlich.

Unser Service:
Wir prüfen Ihre Seilwinde auf unserem
Seilwindenprüfstand nach DGUV
Vorschrift 54 – schnell, zuverlässig und
fachgerecht durch geschultes Personal.

Jetzt Termin vereinbaren!

UVV-Prüfung an
Forstseilwinden

Sichtprüfung Seil und Maschine

Zug- und Bremskraftmessung (bis 10to) 

Prüfprotokollerstellung

Reparatur und Einstellarbeitern nach Bedarf
(kostenpflichtig)

Prüftermine 2025

Wahrenholz
Ohrdorf
Ebstorf
Suhlendorf
Schaafhausen

Tel. 05835 96885-0
Tel. 05839 97789-0
Tel. 05822 94275-0
Tel. 05820 9858-0
Tel. 05861 98355-0

17.11. - 21.11.
24.11. - 28.11.
01.12. - 05.12.
08.12. - 12.12.
15.12. - 19.12.

Leistungsumpfang:

100€ zzgl. MwSt.Kosten pro Prüfung:


